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 23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicher-
heit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Nationen an der Truppe 
beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 
2003; 

 24. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf entsprechend den von der 
Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 25. beschließt, den Unterpunkt „Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung“ unter dem Punkt „Finanzierung der Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 
Osten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

 
 

RESOLUTION 67/279 
A/RES/66/275 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 28. Juni 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen 
bei 3 Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/914, Ziff. 12)96. 
 
 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, 
Äthiopien, Australien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowi-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, 
Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, 
Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, 
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, 
Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, 
Russische Föderation, Salomonen, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,  
Sudan, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, 
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 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 51/233 vom 13. Juni 1997, 52/237 vom 26. Juni 1998, 53/227 vom 
8. Juni 1999, 54/267 vom 15. Juni 2000, 55/180 A vom 19. Dezember 2000, 55/180 B vom 14. Juni 2001, 
56/214 A vom 21. Dezember 2001, 56/214 B vom 27. Juni 2002, 57/325 vom 18. Juni 2003, 58/307 vom 
18. Juni 2004, 59/307 vom 22. Juni 2005, 60/278 vom 30. Juni 2006, 61/250 A vom 22. Dezember 2006, 
61/250 B vom 2. April 2007, 61/250 C vom 29. Juni 2007, 62/265 vom 20. Juni 2008, 63/298 vom 30. Juni 
2009, 64/282 vom 24. Juni 2010, 65/303 vom 30. Juni 2011 und 66/277, 

 sowie in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 
11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten a
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 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen, 
dass die Truppe so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 13. ersucht den Generalsekretär erneut, das Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass 
Ziffer 8 der Resolution 51/233, Ziffer 5 der Resolution 52/237, Ziffer 11 der Resolution 53/227, Ziffer 14 
der Resolution 54/267, Ziffer 14 der Resolution 55/180 A, Ziffer 15 der Resolution 55/180 B, Ziffer 13 der 
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men aus der Personalabgabe in Höhe von 336.600 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; 

 20. beschließt außerdem, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und weiteren 
Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.672.000 Dollar für die am 30. Juni 2012 abgelaufene Finanzperiode 
entsprechend den in ihrer Resolution 64/249 vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien, unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 64/248 vom 24. Dezember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für 
das Jahr 2012, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist; 

 21. beschließt ferner, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
Truppe nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und weiteren 
Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.672.000 Dollar für die am 30. Juni 2012 abgelaufene Finanzperiode 
nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 22. beschließt, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.087.800 
Dollar für die am 30. Juni 2012 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben aus dem in den Ziffern 20 und 21 
genannten Betrag von 6.672.000 Dollar hinzuzurechnen sind; 

 23. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen aktiven Friedenssiche-
rungsmissionen finanziert werden dürfen; 

 24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicher-
heit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Nationen an der Truppe 
beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu




